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KantonbautSprachbarrierenab
Nicht alle Luzerner Jugendlichen erreichen das nötige Sprachniveau für eine Berufslehre.

Christian Glaus

Komplexe Texte verstehen, sich
in einem Fachgebiet austau-
schen und eigene Gedanken klar
ausdrücken: Das kann, wer das
Deutschniveau B2 erreicht. Die-
ses ist auch Voraussetzung für
eine erfolgreiche Berufslehre.

Bloss: Auch an den Berufs-
schulen erreichen nicht alle
Lernenden dieses Niveau. Das
stellte der Kanton Luzern fest.
Deshalb bietet er seit Sommer
2018 auch an den Berufsschu-
len Deutschunterricht für
Zweitsprachige (DAZ) an. Seit-
her besuchen pro Jahr im
Schnitt 160 Lernende das Kurs-
angebot. Das entspricht 1 bis 2
Prozent aller Berufsschüler. Es
handelt sich sowohl um Teil-
nehmende, die in der Schweiz
geboren sind, als auch um sol-
che, die erst später ins Land
eingereist sind.

Jetzt will der Kanton Luzern
den DAZ-Unterricht besser über
die verschiedenen Schulstufen
hinweg abstimmen. Den An-
stoss dazu gab die Dienststelle
Berufs- und Weiterbildung. Sie
hat bei der Pädagogischen
Hochschule Luzern eine Vorstu-
die zum heutigen DAZ-Angebot

in Auftrag gegeben. Der Bericht
liegt inzwischen vor.

Deutschals
Zweitsprache
Gegenüber unserer Zeitung
schildert Dienststellenleiter
Daniel Preckel die Hintergrün-
de: Ziel sei im Kanton Luzern,
dass mindestens 95 Prozent der
Lernenden die Lehre bestehen
und 98 Prozent der über 25-Jäh-
rigen einen Abschluss der
Sekundarstufe II haben. Die
Sprachförderung sei eine wich-
tige Massnahme, um dieses Ziel
zu erreichen.

Dass die Dienststelle Berufs-
und Weiterbildung die Initiative
ergriffen hat, will Preckel nicht
als Kritik an der Volksschule ver-
standenhaben.Dort seiDeutsch
als Zweitsprache gut verankert.
«Sie leistet einen unverzichtba-
ren Beitrag für die Vermittlung
der Bildungssprache.» Jedoch
seien rund 30 Prozent der Kin-
der in der Volksschule fremd-
sprachig. Im Sek-Niveau C seien
es über 57 Prozent. «Diese Zah-
len unterstreichen, dass hier das
Bildungssystem einen Auftrag
hat, denn gute Sprachkenntnis-
se sind die Voraussetzung für
eine gelingende soziale und be-

rufliche Integration», argumen-
tiert Preckel.

Die Vorstudie zeigt verkürzt
dargestellt: In der Primarschule
ist der DAZ-Unterricht gut etab-
liert. Je höher die Schulstufe ist,
destoweniger istdiesderFall. So
fehlt andenhöherenStufenetwa
ein klares Controlling. Oder es
ist nicht allen fremdsprachigen
Kantonsschülerinnenund-schü-
ler möglich, DAZ-Unterricht im
benötigten Umfang zu besu-
chen. Zudem gibt es zwischen
den verschiedenen Schulstufen

Brüche. Die Lernenden müssen
nach dem Übertritt erneut be-
urteilt werden.

«Schweizweit einzigartig
und innovativ»
Ziel ist es, die Konzepte der
unterschiedlichen Schulstufen
aufeinander abzustimmen, er-
klärt Preckel. «Konkret: mit
einem gemeinsamen Rahmen-
konzept, mit verbindlichen
Tests zur Sprachstandardserhe-
bung an den Übergängen, Wei-
terbildungen für Lehrpersonen
und einer gemeinsamen Quali-
tätssicherung.» Das sei ein
«schweizweit einzigartiges und
innovatives Vorhaben», betont
Preckel. Durch die kontinuier-
liche Sprachförderung über alle
Bildungsstufen hinweg solle
erreicht werden, dass alle Ju-
gendlichen fit seien für die
Berufsbildung und den Arbeits-
markt.

Die Umsetzung dürfte aller-
dings eine Weile dauern. In den
nächsten zwei Jahren werden
die Grundlagen geschaffen. Da-
nach soll das System während
fünf Jahren kontinuierlich opti-
miert werden. Die Kosten für die
nächsten drei Jahre betragen
800000 Franken.

«GuteSprach-
kenntnisse sinddie
Voraussetzung für
einegelingende
Integration.»

Daniel Preckel
Leiter Dienststelle
Berufs- und Weiterbildung

TeilderRückforderungengestrichen
Luzern soll auf die Rückforderung der ersten ausbezahlten Härtefallgelder verzichten, entscheidet die Wirtschaftskommission.

Alexander von Däniken

Entscheid imLuzernerHärtefall-
streit:Unternehmen,dievordem
21. April 2021 vom Kanton Här-
tefallhilfe erhalten und danach
einen Gewinn erzielt haben,
müssen die Beiträge nicht zu-
rückzahlen. Dasselbe gilt, wenn
in der Verordnung der Hinweis
gefehlthat,dassdieGeldernicht
in jedemFallals«àfondsperdu»
einzustufen sind. Die Kommis-
sionWirtschaftundAbgabendes
Kantonsrats (WAK) hat sich an
der Sitzung von letzter Woche
mit 9 zu 4 Stimmen für dieses
Vorgehenausgesprochen,wiesie
mitteilt.

Die WAK beauftragt den Re-
gierungsrat, «möglichst rasch
ein Dekret zur Umsetzung die-
ser Lösung auszuarbeiten und
dem Kantonsrat zur Behandlung
zu unterbreiten». Bei dieser Lö-
sung, welche die sogenannte
erste Tranche von Bund und
Kanton umfasst, würde der Kan-
ton Luzern auf die Rückforde-
rung von rund 7 Millionen Fran-
ken verzichten, der Bund auf
etwa 16 Millionen Franken, wie
die Kommission schreibt. Be-
troffen sind nur Betriebe mit
einem Umsatz von weniger als 5
Millionen Franken. Wie viele es
an der Zahl sind, darüber hat die
WAK keine Kenntnis.

KommissionwillVertrauen
inKantonwahren
Als Hauptargument für den Ent-
scheid nennt die Kommission
«das Vertrauen in den Kanton
Luzern als verlässlichen Part-
ner». Eine Minderheit des von
Guido Müller (SVP, Ebikon) ge-

leiteten Gremiums habe das ak-
tuelle Vorgehen des Kantons
unterstützt, wonach alle Betrie-
be, die in den Krisenjahren Ge-
winnschrieben,diesennachdem
Grundsatz,dassdurchSteuergel-
der keine Gewinne ermöglicht
werden sollen, bis zur maxima-
len Höhe der erhaltenen Gelder
zurückbezahlen müssen. Ob-
wohl nun zumindest ein Teil der
betroffenen Unternehmen von

der Rückzahlungspflicht befreit
wird, hat das laut der WAK kei-
nen Einfluss auf die vier soge-
nanntenLeadingCases, alsodie
Musterfälle, welche stellvertre-
tend zur Klärung von offenen
Fragen den Gerichtsweg be-
schreiten und aktuell vor Kan-
tonsgericht hängig sind. Diese
Verfahren zu sistieren, sei nicht
angezeigt, um nicht noch mehr
Zeit zu verlieren.

Die Kommission empfiehlt dem
Regierungsrat ausserdem Fol-
gendes: Es soll eine einheitliche
Wegleitung zum Umgang mit
Sofortabschreibungen und
Eigenlöhnen erstellt und veröf-
fentlicht werden. Weiter: Es soll
ausgearbeitet werden, wie stos-
sende Einzelschicksale – analog
zum Erlass, wie er im Steuer-
recht auch Anwendung findet –
verhindert werden können.

Die erwähnten Empfehlungen
an den Regierungsrat unterstüt-
zenalleKommissionsmitglieder.
«Zentral ist für die gesamte
Kommissioneinegriffigeundfai-
reLösungfürdieEinzelschicksa-
le.» Die grosse Mehrheit der
Kommission sei überzeugt, mit
den nun vorgeschlagenen Rege-
lungen«eineneueBasisdesVer-
trauensgeschaffenzuhabenund
betroffenen Unternehmen im

politisch vertretbaren Ausmass
entgegengekommen zu sein».

VerbändeundSP
reagierenunterschiedlich
Die betroffenen Verbände wür-
digen in einer gemeinsamen
Mitteilung den Entscheid der
WAK, dass die von der Regie-
rung erarbeitete Regelung kor-
rigiert werden müsse. Zudem
begrüssen die Verbände die Vor-
gabe der Kommission, «dass bei
Sofortabschreibungen, Eigen-
löhnen und stossenden Einzel-
schicksalen faire und möglichst
einheitliche Lösungen gesucht
werden müssen». Dafür hätten
sich die Verbände stets starkge-
macht. Dass die Lösung mög-
lichst rasch umgesetzt werden
soll, liege im Interesse der be-
troffenen Betriebe, genauso wie
eine zielstrebige Klärung der
rechtlichen Situation.

Ganz anders reagiert die SP.
MitdemEntscheidderKommis-
sionwerdederWegfreigemacht
«fürdieSubventionierungpriva-
ter Unternehmensgewinne mit-
tels Steuergeldern in der Höhe
vonüber20MillionenFranken»,
wiediePartei ineinerMitteilung
schreibt. Sie verlangt eine «Kor-
rektur dieses verantwortungslo-
sen Weges» durch den Kantons-
rat. Die SP habe sich für eine fai-
re Lösung der Einzelschicksale
eingesetzt und hätte weitere
Anpassungen in der Praxis bei
den Sofortabschreibungen und
Eigenlöhnen unterstützt. Auch
der Luzerner Gewerkschafts-
bundkritisiertdenEntscheidder
WAK.Diesersei«einParadebei-
spiel fürdieEinseitigkeitderbür-
gerlichen Finanzpolitik».

Weil Restaurants vorübergehend schliessenmussten, erhielten sie Hilfe zur Deckung der Fixkosten. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 31. 3. 2021)

«Projekt istgestorben»:Neues
Gemeindehaus istzuteuer
Sonderkredit Pfaffnau be-
kommt kein neues Verwaltungs-
gebäude – zumindest nicht vor-
erst und nicht in der geplanten
Form. Für 8,3 Millionen Franken
wollte der Gemeinderat einen
dreistöckigen Neubau realisie-
ren, der nebst der Gemeindever-
waltung auch Platz für eine Fi-
liale der Raiffeisenbank bietet.
Doch die Gemeindeversamm-
lung hat diese Woche den bean-
tragten Sonderkredit in gehei-
mer Abstimmung mit 222 zu 95
Stimmen abgelehnt. Über die
Abstimmung des Nachtragskre-
dits zum Budget 2024 über fast
8 Millionen Franken wurde dar-
aufhin verzichtet. «Das klare
Nein hat sich nicht direkt abge-
zeichnet, aber wir mussten da-
mit rechnen», sagt Gemeinde-
präsidentin Sandra Cellarius
dazu und ergänzt: «Einen Ver-
waltungsbau durchzubekom-
men, ist immer schwierig.» Die
Ablehnung der Controllingkom-
mission habe die Ausgangslage
zusätzlich erschwert.

Diese hatte Bedenken hin-
sichtlich der langfristigen finan-
ziellen Belastung und der hohen
Investitionskosten geäussert
und stufte die Kosten im Ver-
gleich zu Nachbargemeinden als
zu hoch ein. Der Gemeinderat

hatte sich weiterhin hinter das
Projekt gestellt und es «trotz er-
höhter gebundener Kosten als
notwendig, nachhaltig und fi-
nanziell tragbar» erachtet.

An der Gemeindeversamm-
lung habe es nun sowohl positi-
ve als auch negative Wortmel-
dungen zum Projekt gegeben,
erzähltCellarius.«DieBürgerin-
nen und Bürger sehen den Be-
darf eines neuen Gemeindehau-
ses. Die grossmehrheitliche Kri-
tik am jetzigen Projekt waren die
Kosten, die zu hoch seien.»

Das bestehende Gemeinde-
haus wurde 1969 erbaut und ist
stark renovierungsbedürftig.
Der Gemeinderat schloss eine
Sanierung aus, da diese erhebli-
che Kosten verursachen würde
und die vorhandene Infrastruk-
tur nicht mehr den aktuellen An-
forderungen an Barrierefreiheit,
Sicherheit und Arbeitsumge-
bung entspreche.

Wie geht es nun weiter?
«Das aktuelle Projekt ist gestor-
ben. Ohne den Kredit können
wir es nicht weiterbearbeiten»,
sagt Cellarius. Der Gemeinderat
werde über die Sommerferien
eine Auslegeordnung machen
undbisvoraussichtlichEndeAu-
gust über die nächsten Schritte
informieren. (lf)


